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Betreff: 
Aufwandsspaltungsbeschluss "Rosa-Luxemburg-Straße" in Wolmirstedt 
 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt, dass der Aufwand für die Herstellung der Stra-
ßenbeleuchtung der Verkehrsanlage „Rosa-Luxemburg-Straße“ im Wege der Aufwandsspal-
tung gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in 
Verbindung mit § 9 Nr. 8 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG-LSA für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wolmirstedt (Straßenausbaubeitragssatzung) ermit-
telt und erhoben wird. 
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Sachdarstellung: 
 
Die Verkehrsanlage „Rosa-Luxemburg-Straße“ beginnt mit der Einmündung Farsleber Stra-
ße/Rosa-Luxemburg-Straße und endet mit der Einmündung in die Bahnhofstraße (Siehe 
Lageplan Anlage). Die Betrachtung der vorliegenden Verkehrsanlage bestimmt sich aus-
schließlich nach der natürlichen Betrachtungsweise. Diese umfasst neben der eigentlichen 
Rosa-Luxemburg-Straße auch die Weiterführung der Verkehrsanlage bis zur Einmündung in 
die Bahnhofstraße.  
 
Mit Beschluss 690/2009-2014 hat der Stadtrat am 26.06.2014 den Ausbau der Teileinrich-
tung Straßenbeleuchtung der Rosa-Luxemburg-Straße beschlossen. 
 
Die technische Umsetzung erfolgte in dem Zeitraum November bis Dezember 2014. 
 
Zur Deckung des beitragsfähigen Aufwandes erhebt die Stadt Wolmirstedt gemäß § 6 KAG –
LSA in Verbindung mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Wolmirstedt für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Ver-
kehrslagen Straßenausbaubeiträge. 
 
Werden nur einzelne, selbstständig nutzbare Teileinrichtungen ausgebaut, können gemäß § 
6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung mit § 9 der Straßenausbaubeitragssatzung Straßenaus-
baubeiträge im Wege einer Aufwandsspaltung erhoben werden.  
 
Da die beitragsrelevante Maßnahme nur die Teileinrichtung Straßenbeleuchtung der öffentli-
chen Verkehrsfläche betrifft und keine weiteren Baumaßnahmen absehbar sind, soll der 
Aufwand für diese Einrichtung auf dem Wege der Aufwandsspaltung ermittelt und erhoben 
werden. 

 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.            

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 55.196,01 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 26.400,00 

 

          

       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2014   
  Produktkonto:       54512 785200 55.000,00 €  
  Produktkonto: 54512 688100 20.000,00 €  

         
 

 
 
 
Anlage: 
Lageplan 
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